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Diakonie 

12. Übernehmen Threr Ansicht nach rechtliche Betreuer Aufgaben, die 
eigentlich von Sozialleistungsträgern zu erfüllen sind? Wenn ja, 
welche sind das? 

Nein, denn als rechtlich bestellter Betreuer in den entsprechenden 
Wirkungskreisen ist es seine gesetzliche Aufgabe, gemeinsam mit der 
Betreuten/ dem Betreuten die für ihn notwendigen Anträge zu stellen 
und ihn dabei zu unterstützen. Bei Versäumnissen kann der Betreuer 
haftbar gemacht werden. 
Es könnten aber möglicherweise im Vorfeld Betreuungen vermieden 
werden, wenn es bei Ämtern und Behörden eine entsprechende 
Strukturierung und ausreichend Personal bzw. es eine entsprechende 
Neuorientierung der Sozialleistungsbehörden geben würde. 
Es sollte bedacht werden, dass bei der Umsetzung des neuen BTHGs 
voraussichtlich weitere Aufgaben auf Betreuer zukommen, die 
zusätzlich Zeit in Anspruch nehmen. 

13. Falls einheitliche Standards, beispielsweise eine 
leistungsorientierte Pauschalvergütung bei der Ausübung der 
Betreuungsmaßnahmen nach einem festen Kriterienkatalog gesetzt 
werden sollen, welche konkretEm Kriterien würden SIe hierfür 
heranziehen? 

Wir halten nicht viel davon, Vergütungs systeme komplizierter zu 
gestalten. Es müsste lediglich der Vergütungs- und Stundenansatz 
erhöht, sowie die Vergütung jährlich wie in allen anderen Bereichen 
auch angepasst werden. Jede "einfache Betreuung" kann von heute 
auf morgen aufwendig werden, umgekehrt ebenso. Der Vorteil des 
Pauschalsystems ist gerade, dass ohne zusätzliche Anträge ein 
gerechter Ausgleich stattfindet. 
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14. Ist eine Reform der Aufteilung der Betreuung in ehrenamtliche 
und hauptamtliche Betreuer bzw. in selbständige Betreuer, 
behördliche Betreuer sowie angestellte (V ereins-) Betreuer notwendig 
und welche vergütungs- und versicherungstechnischen Änderungen 
wären hierfür sinnvoll? 

Eine Reform der Auf teilung ist unseres Erachtens nicht sinnvoll. 
Wichtig ist, dass ehrenamtliche Betreuerinnen/Betreuer alle 
Informationen und Unterstützung für ihre Aufgabe bekommen, die sie 
benötigen, und dass alle Berufs- und Vereinsbetreuerinnen/ -betreuer 
entsprechend qualifiziert sind sowie sich regelmäßig fortbilden. 
Finanziell sollte die Struktur der Betreuungsvereine gefördert werden. 
Bei Betreuungsvereinen ist die Fortbildung der Mitarbeiter/innen 
sowie die Vertretung im Urlaubs- und Krankheitsfall sichergestellt. Sie 
sind neben der Betreuungsbehörde die Säule, die die ausreichende 
Übernahme von Betreuungen sicherstellt. Des Weiteren übernehmen 
die Betreuungsvereine Querschnittsaufgaben. Die qualifizierte 
Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben trägt mit dazu bei, dass die 
Einrichtung einer rechtlichen Betreuung vermieden werden kann. 
Dieses Engagement sollte zusätzlich angemessen und zuverlässig 
vergütet werden. 

15. Sehen Sie eine allgemein verpflichtende Haftpflichtversicherung 
für Berufsbetreuer als notwendig an oder ist die derzeitige Regelung, 
eine Prüfung durch die Betreuungsbehörde als 
Standardvoraussetzung nach § 1897 Abs. 7 BGB ausreichend? 

Eine ausreichende Haftpflichtversicherung, die auch 
Vermögensschäden umfasst, sollte sowohl im Sinne der 
Betreuerin/des Betreuers als auch der/des Betreuten Voraussetzung 
sein. 

Mit freundlichen Grüßen 
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